
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/1/16 90/01/0211
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1991

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §18 Abs5;

AVG §19 Abs2;

EGVG Art5;

VwRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 90/01/0159 90/01/0200

Rechtssatz

Es ist nicht Aufgabe der Verwaltungsbehörde, die rechtlichen Grundlagen, die Anlaß des gerichtlichen

Erhebungsersuchens sind, zu prüfen.
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